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ganzheitliches und multidisziplinäres Herangehen an dieses
komplexe und vielschichtige weltweite Problem zu gewähr-
leisten,

sowie begrüßend, dass innerhalb des Systems der Verein-
ten Nationen das System zur Unterstützung der Durchführung
des Aktionsprogramms geschaffen wurde, das ein umfassen-
des Instrument zur Erleichterung der internationalen Zusam-
menarbeit und Hilfe für die Durchführung praktischer Abrüs-
tungsmaßnahmen bietet und die Abstimmung zwischen Hilfs-
bedarf und verfügbaren Ressourcen einschließt, 

ferner unter Begrüßung der Berichte der ersten, zweiten
und dritten zweijährlichen Tagung der Staaten zur Prüfung
der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, die
vom 7. bis 11. Juli 2003147 beziehungsweise vom 11. bis
15. Juli 2005148 und vom 14. bis 18. Juli 2008149 in New York
abgehalten wurden, 

1. betont die besondere Bedeutung der „Leitlinien für
die konventionelle Rüstungskontrolle/-begrenzung und
Abrüstung, unter besonderer Berücksichtigung der Festigung
des Friedens im Kontext der Resolution 51/45 N der General-
versammlung“, die von der Abrüstungskommission auf ihrer
Arbeitstagung 1999 im Konsens verabschiedet wurden150; 

2. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 61/76
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die Festigung
des Friedens durch konkrete Abrüstungsmaßnahmen151 und
ermutigt die Mitgliedstaaten sowie die regionalen Abma-
chungen und Einrichtungen abermals, die Umsetzung der dar-
in enthaltenen Empfehlungen zu unterstützen;

3. betont, wie wichtig es ist, dass in die aufgrund eines
Mandats der Vereinten Nationen eingesetzten Friedenssiche-
rungsmissionen gegebenenfalls und mit Zustimmung des
Gaststaates konkrete Abrüstungsmaßnahmen aufgenommen
werden, um in Verbindung mit Entwaffnungs-, Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsprogrammen für ehemalige
Kombattanten gegen das Problem des unerlaubten Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen vorzugehen, mit dem
Ziel, eine integrierte umfassende und wirksame Strategie des
Waffenmanagements zu fördern, die zu einem tragfähigen
Friedenskonsolidierungsprozess beitragen würde;

4. begrüßt die von der Gruppe interessierter Staaten
durchgeführten Tätigkeiten und bittet die Gruppe, auch wei-
terhin auf der Grundlage der aus früheren Abrüstungs- und
Friedenskonsolidierungsprojekten gewonnenen Erfahrungen
neue konkrete Abrüstungsmaßnahmen zur Festigung des
Friedens zu fördern, insbesondere die von den betroffenen

Staaten selbst, den regionalen und subregionalen Organisatio-
nen sowie den Einrichtungen der Vereinten Nationen ergrif-
fenen oder ausgearbeiteten Maßnahmen;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten, auch im Rahmen der
Gruppe interessierter Staaten, den Generalsekretär, die zu-
ständigen internationalen, regionalen und subregionalen Or-
ganisationen, im Einklang mit Kapitel VIII der Charta der
Vereinten Nationen, sowie die nichtstaatlichen Organisatio-
nen auch weiterhin dabei zu unterstützen, den Ersuchen von
Mitgliedstaaten um die Einsammlung und Vernichtung von
Kleinwaffen und leichten Waffen, einschließlich ihrer Muni-
tion, in Postkonfliktsituationen nachzukommen;

6. begrüßt die bei der Unterstützung konkreter Abrüs-
tungsmaßnahmen und des Aktionsprogramms zur Verhütung,
Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten152 er-
zielten Synergien im Rahmen des interessengruppenübergrei-
fenden Prozesses, der Regierungen, das System der Vereinten
Nationen, regionale und subregionale Organisationen und In-
stitutionen sowie nichtstaatliche Organisationen umfasst;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung konkreter Abrüstungsmaßnahmen vorzule-
gen, unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Tätigkeiten
der Gruppe interessierter Staaten;

8. beschließt, den Punkt „Festigung des Friedens durch
konkrete Abrüstungsmaßnahmen“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/63

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 141 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 36 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/63/389, Ziff. 86)153:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea,
Fidschi, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Jamaika, Japan, Jemen, Jorda-
nien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Le-
sotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liech-
tenstein, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,

147 A/CONF.192/BMS/2003/1.
148 A/CONF.192/BMS/2005/1.
149 A/CONF.192/BMS/2008/3.
150 Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Sup-
plement No. 42 (A/54/42), Anhang III.
151 A/63/261.

152 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.
153 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turk-
menistan und Usbekistan.
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Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mon-
golei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schwe-
den, Schweiz, Senegal, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Lu-
cia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine,
Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Griechenland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwe-
gen, Palau, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ungarn.

63/63. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in
Zentralasien

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/38 S vom 9. De-
zember 1997, 53/77 A vom 4. Dezember 1998, 55/33 W vom
20. November 2000, 57/69 vom 22. November 2002 und
61/88 vom 6. Dezember 2006 sowie auf ihre Beschlüsse
54/417 vom 1. Dezember 1999, 56/412 vom 29. November
2001, 58/518 vom 8. Dezember 2003, 59/513 vom 3. Dezem-
ber 2004 und 60/516 vom 8. Dezember 2005,

in der Überzeugung, dass die Schaffung kernwaffenfreier
Zonen zur Herbeiführung der allgemeinen und vollständigen
Abrüstung beiträgt, und betonend, wie wichtig international
anerkannte Verträge zur Schaffung solcher Zonen in ver-
schiedenen Weltregionen für die Stärkung des Nichtverbrei-
tungsregimes sind,

in der Erwägung, dass die Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in Zentralasien auf der Grundlage von Vereinba-
rungen, die von den Staaten der Region154 aus freien Stücken
geschlossen werden, einen wichtigen Schritt zur Stärkung des
Regimes für die Nichtverbreitung von Kernwaffen und zur
Sicherung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und
internationaler Ebene darstellt,

sowie in der Erwägung, dass die Schaffung einer kern-
waffenfreien Zone in Zentralasien wirksam dazu beitragen
kann, den internationalen Terrorismus zu bekämpfen und zu
verhindern, dass Kernmaterial und nukleare Technologien in
die Hände von nichtstaatlichen Akteuren, vorrangig Terroris-
ten, gelangen,

in Bekräftigung der universell anerkannten Rolle der Ver-
einten Nationen bei der Schaffung kernwaffenfreier Zonen,

hervorhebend, dass eine kernwaffenfreie Zone in Zen-
tralasien dazu beiträgt, die Zusammenarbeit zur friedlichen
Nutzung der Kernenergie und zur ökologischen Sanierung ra-
dioaktiv verseuchter Gebiete zu fördern, und wie wichtig es
ist, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die sichere
und zuverlässige Lagerung radioaktiver Abfälle in den zen-
tralasiatischen Staaten zu gewährleisten,

in Anbetracht der Wichtigkeit des am 8. September 2006
in Semipalatinsk (Kasachstan) unterzeichneten Vertrags über
eine kernwaffenfreie Zone in Zentralasien und unter Beto-
nung seiner Bedeutung für die Herbeiführung von Frieden
und Sicherheit,

1. begrüßt die Ratifikation des Vertrags über eine kern-
waffenfreie Zone in Zentralasien durch Kirgisistan, Turkme-
nistan und Usbekistan;

2. nimmt Kenntnis von der Bereitschaft der zentralasia-
tischen Länder, mit den Kernwaffenstaaten weitere Konsulta-
tionen über eine Reihe von Vertragsbestimmungen zu führen;

3. begrüßt die Einberufung einer internationalen Kon-
ferenz über das Problem der Uran-Tailings, die 2009 in
Bischkek stattfinden soll, und fordert die Sonderorganisatio-
nen der Vereinten Nationen und sonstige Interessenträger zur
Teilnahme an dieser Konferenz auf;

4. beschließt, den Punkt „Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in Zentralasien“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/64

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 159 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 18 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/389, Ziff. 86)155:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch, Barba-

154 Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbeki-
stan.

155 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Barbados, Belarus,
Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Burundi, Chile,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Ga-
bun, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana,
Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan, Jordanien, Kambodscha,
Kanada, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuwait, Lettland, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Marokko, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro,
Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Sudan, Suriname, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Usbekistan, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zen-
tralafrikanische Republik und Zypern.


